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EINLADUNG 

zu einer Sitzung des Gemeinderats der Gemeinde Wiernsheim am 

Mittwoch, 19. Mai 2021, um 19:30 Uhr 

im Bürgersaal in Wiernsheim. 

Taqesordnunq öffentlich: 

1. Erlass der Mensagebühren für die Klassen 5-10 der GMS Heckengau 
- Beratung und Beschlussfassung 

2. Vergabe Löschgruppenfahrzeug LF 10 für die Freiwillige Feuerwehr 
Wiernsheim, Abteilung Pinache 
- Beratung und Beschlussfassung 

3. Bündnis für Inklusion Schulverband Heckengäu 
- Beratung und Grundsatzbeschluss 

4. Bekanntgabe von in nichtöffentlicher Sitzung des Gemeinderates gefassten 
Beschlüssen 

5. Annahme von Spenden 
- Beratung und Beschlussfassung 

6. Information der Verwaltung 

7. Anfragen der Gemeinderäte 

Falls die öffentliche Sitzung nicht bis spätestens 22:00 Uhr abgeschlossen ist, wird 
die Sitzung am Folgetag um 19:30 Uhr im Bürgersaal fortgesetzt. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. 
Karlheinz Oehler 
Bürgermeister 
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Steueramt - Frau Rapp 10.05.2021 

Sitzung des Gemeinderates am 19.05.2021 
Erlass der Mensagebühren der Gemeinschaftsschule für die Monate 
März bis Juli 2021 

Sachverhalt 
Seit Anfang des Jahres kann in der Schule aufgrund des Wechselunterrichts und der 
zeitweisen Schließung kein Mensaessen stattfinden. Durch Beschluss des Gremiums 
wurden die Gebühren für Januar und Februar 2021 bereits abgesetzt. Durch die Tatsache, 
dass die Gebühren im Januar eingezogen wurden, wurden diese mit dem Monat März 2021 
verrechnet. Laut der Schulleitung kann bis zu den Sommerferien auch weiterhin kein 
Mensaessen stattfinden. 

Die Mensaessensgebühren belaufen sich pro Monat auf rund 9.300 EUR. 

Die Verwaltung schlägt vor, den Eltern entgegenzukommen und die Gebühren für die 
Monate März bis Juli 2021 zu erlassen. Im August und September 2021 fallen keine 
Gebühren an. 

Beschlussempfehlung: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim möge beschließen, die Mensagebühren für die 
Monate März bis Juli 2021 zu erlassen. 
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IB-Diem. Postfach 11 51. 93134 Lappersdorf 

Gemeinde Wiernsheim 
Marktplatz 1 

75446 Wiernsheim 

IB-Diem 
Ingenieurbürofür innovatives 
Feuerwehrwesen 

IB-Diem, Ingenieurbüro für 
innovatives Feuerwehrwesen 
Bergweg 4 
93138 Lappersdorf 

www.ib-diem.de 

Alexander Diem 
Tel +49 941 29860423 
Fax +49 32 224080501 
alexander.diem@ib-diem.de 

Lappersdorf, 11.05.2021 
Vergabeempfehlung Löschgruppenfahrzeug LF 10 für die Gemeinde Wiernsheim, 
Freiwillige Feuerwehr Pinache 

Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, 
Sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderates, 

ich wurde beauftragt ein Löschgruppenfahrzeug LF 10 für die Freiwillige Feuerwehr Pinache 
im offenen Vergabeverfahren gem. VgV auszuschreiben. 

Die Ausschreibung erfolgte in drei Losen: 

- Los 1 - Fahrgestell und feuerwehrtechnischer Aufbau 
- Los 2 - feuerwehrtechnische Beladung 

Bei der Prüfung und Wertung der Angebote waren die Vergabekriterien zu beachten, die 
zuvor in der Ausschreibung benannt wurden. Diese Kriterien werden in einer 
Entscheidungsmatrix (Anlage) in ein prozentuales Verhältnis gesetzt. Daraus ergibt sich ein 
Bewertungsergebnis in Punkten. 

Die Kriterien lauteten für Los 1 und Los 2: 

- Angebotspreis (40 %) 
- Qualität (Funktionalität und Bedienbarkeit (30 %) und 
- Gebrauchswert (10 %) 
- Folgekosten (10 %) 
- Querschnittskriterien (10 %) 

Geschäftsführung: 
Alexander Diem 

Sitz Einzelunternehmung: 
Lappersdorf 
Tel +49 941 29860423 
Fax +4932 224080501 
Steuemummer: 244/211120710 

Bankverbindungen: 
Consorsbank 
BIC:DABBDEMMXXX 
IBAN : 0E86 7012 0400 8462 1160 O8 



IB-Diem 
Ingenieurbüro für Innovatives 
Feuerwehrwesen 

IB-Diem, Ingenieurbüro für 
innovatives Feuerwehrwesen 
Bergweg 4 
93138 Lappersdorf 

Seite 2 

Folgende Bieter haben ein Angebot abgegeben: 

www.ib-diem.de 

Alexander Diem 
Tel +49 941 29860423 
Fax +49 32 224080501 
alexander.diem@ib-diem.de 

Los 1 - Fahrgestell : 
- Rosenbauer Deutschland GmbH, R.-Breischeid-Str. 79, 14943 Luckenwalde 

Los 1 - feuerwehrtechnischer Aufbau: 
- Rosenbauer Deutschland GmbH, R.-Breischeid-Str. 79, 14943 Luckenwalde 

Los 2 - feuerwehrtechnische Beladung: 
- Bastian Feuerwehrtechnik GmbH, Essenweinstr. 38, 76131 Karlsruhe 
- W. Barth GmbH & Co. KG, Steinbeisstr. 14, 70736 Fellbach 

Gesamtbewertung

Die Gesamtbewertung bei Los 1 (Fahrgestell), anhand der beigefügten Bewertungsmatrix, 
brachte folgende Bieterrangfolge: 

1. Rosenbauer Deutschland GmbH, R.-Breischeid-Str. 79, 14943 Luckenwalde 4 470 
Punkte 

Die Gesamtbewertung bei Los 1 (feuerwehrtechnischer Aufbau), anhand der beigefügten 
Bewertungsmatrix, brachte folgende Bieterrangfolge: 

1. Rosenbauer Deutschland GmbH, R.-Breischeid-Str. 79, 14943 Luckenwalde 4 500 
Punkte 

Die Gesamtbewertung bei Los 2 (feuerwehrtechnische Beladung), anhand der beigefügten 
Bewertungsmatrix, brachte folgende Bieterrangfolge: 

1. W. Barth GmbH & Co. KG, Steinbeisstr. 14, 70736 Fellbach 4 490 Punkte 
2. Bastian Feuerwehrtechnik GmbH, Essenweinstr. 38, 76131 Karlsruhe - 484 Punkte 

Geschäftsführung: 
Alexander Diem 

Sitz Einzelunternehmung: Bankverbindungen: 
Lappersdorf Consorsbank 
Tel +49 941 29860423 BIC: DABBDEMMXXX 
Fax +49 32 224080501 IBAN : DE86 7012 0400 8462 116008 
Steuernummer: 244/211/20710 
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Beschlussvorschlag 

www.ib-diem.de 

Alexander Diem 
Tel +49 941 29860423 
Fax +49 32 224080501 
alexander.diem@ib-diem.de 

Ich empfehle Ihnen daher, das Löschgruppenfahrzeug LF 10 bei der nach der 
Gesamtbewertung am besten abgeschlossenen Bieterkombination, der Firma Rosenbauer 
Deutschland GmbH (Los 1 - Fahrgestell,74.900,00 € und Los 1 - feuerwehrtechnischer 
Aufbau, 215.100,00 €) und der Firma W. Barth GmbH & Co. KG (Los 2 - feuerwehrtechnische 
Beladung, 72.990,00 €) zum Gesamtpreis von 362.990,00 Euro (zzgl. MwSt.) zu 
beschaffen. 

Folgende Option steht Ihnen noch zur Verfügung: 

Aufpreis Vollautomatikgetriebe Fahrgestell 13.000 € netto 

Mit freundlichen Grüßen 

Alexander Diem, TB-Diem 

Geschäftsführung: 
Alexander Diem 

Sitz Einzelunternehmung: Bankverbindungen: 
Lappersdorf Consorsbank 
Tel +49 941 29860423 BIC: DABBDEMMXXX 
Fax +4932 224080601 IBAN: DE86 7012 0400 8462 1160 08 
Steuernummer: 244/211/20710 



Gemeinde Wiernsheim 
Enzkreis 

Gemeinderatssitzung am 19. Mai 2021 

TOP3 



t 

Kämmerei — Frau Christian 10.05.2021 

Sitzung des Gemeinderates am 19.05.2021 
Inklusive Beschulung an der Gemeinschaftsschule Heckengau 

Sachverhalt
Im Rahmen der Verbandsversammlung des Schulverbandes „Heckengäu" am 29. März 2021 
stellten Vertreter des Landratsamtes ein Konzept zur inklusiven Beschulung von körperlich 
und geistig schwer beeinträchtigten Kindern vor. 

Dies basiert auf dem Hintergund, dass das Gebäude der Gustav-Heinemann-Schule in 
Pforzheim aufgrund brandschutztechnischer Mängel geschlossen werden musste. Mit dem 
sogenannten „Kleeblatt-Konzept` bestrebt der Enzkreis eine möglichst wohnortnahe 
Beschulung der Kinder an verschiedenen Standorten. Bereits seit einigen Jahren kooperiert 
die Grundschule Wiernsheim mit der Gustav-Heinemann-Schule. Zukünftig soll diese 
Kooperation auch in der Sekundarstufe fortgeführt werden. 

Derzeit befinden sich die Grundschule sowie die Klassen 8 - 10 am Standort in Wiernsheim 
und die Klassen 5 - 7 im Gebäude der Appenbergschule in Mönsheim. Da die 
beeinträchtigten Kinder allerdings durchgängig an einem Standort beschult werden sollen, 
müssten künftig die GMS (Klasse 5 — 7) am Standort Wiernsheim und die Schüler der 
Klassen 8 -10 am Standort Mönsheim beschult werden (seither ist es umgekehrt). 

Dies erfordert allerdings tiefgreifende bauliche Veränderungen am Standort Mönsheim. Der 
Enzkreis hätte zwar zugesagt, die Kosten der durch ihn verursachten baulichen 
Notwendigkeiten zu tragen. Trotzdem wäre diese bauliche und organisatorische 
Umorganisation mit unverhältnismäßig hohen Kosten verbunden. Dennoch lebt man derzeit 
an beiden Standorten mit räumlichen Notlösungen, da die räumliche Kapazität ursprünglich 
nicht dafür ausgelegt war. 

Aufgrund dieses Sachverhaltes brachte Mönsheim den Gedanken ins Spiel, den GMS-
Standort „Mönsheim" aufzugeben. Somit könnten alle Notwendigkeiten der inklusiven 
Beschulung und der Einrichtung nur eines GMS-Standortes in Wiernsheim umgesetzt 
werden, wo auch der benötigte Platz für An-/Neubauten zur Verfügung steht. Auch für den 
täglichen Ablauf der GMS ist es pädagogisch sinnvoll, dass die Sekundarstufe (Klassen 5-
10) an einem Standort beschult wird. Daher soll der Schulstandort Mönsheim in der 
Sekundarstufe aufgegeben und am Standort Wiemsheim zusammengeführt werden. 

Somit könnten von nun an zahlreiche Räume wieder ihrer eigentlichen Nutzung übergeben 
werden. Zudem kann der von der Gemeinde Wiernsheim bereits geplante Anbau an die 
Grundschule derart optimiert werden, dass die Kooperationsklassen und die Regelklassen 
räumlich nah zusammen arbeiten können und dennoch Differenzierungsräume zur Nutzung 
für beide Schulen zur Verfügung stehen. 

Bis allerdings endgültige Entscheidungen gefällt werden können, muss zuerst das gesamte 
Finanzierungskonzept ausgearbeitet werden. Somit bedarf es für all diese Maßnahmen noch 
einiges an Vorarbeit. Damit diese jedoch vorangebracht werden können, ist allerdings von 
allen beteiligten Kommunen des Schulverbandes „Heckengäu" der politische Wille und die 
grundsätzliche Bereitschaft notwendig, 

1. dem Konzept der inklusiven Beschulung von beeinträchtigten Kindern in der GMS 
„Heckengäu" zuzustimmen (Kooperation mit der Gustav-Heinemann-Schule des 
Enzkreises) und deshalb 

2. den Außenstandort „Mönsheim" der GMS aufzugeben und die komplette Beschu-
lung am Standort Wiernsheim einzurichten. 
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Kämmerei - Frau Christian 10.05.2021 

Beschlussvorschlag: 

Der Gemeinderat der Gemeinde Wiernsheim stimmt im Grundsatz der Kooperation des 
Schulverbandes „Heckengäu" mit der Gustav-Heinemann-Schule des Enzkreises zu und ist 
in diesem Zusammenhang auch damit einverstanden, dass der Außenstandort „Appenberg-
schule" (Mönsheim) der GMS Heckengäu" aufgegeben wird. Endgültige Entscheidungen 
können jedoch erst dann beschlossen werden, wenn es hinreichende Kenntnisse über die 
finanziellen Auswirkungen aller damit verbunden Maßnahmen gibt. 

Wiernsheim, den 10. Mai 2021 

Marina Christian 
SW. Kämmeri 

Anlage: Broschüre 
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INKLUS 
SCHULUNG IM ENZKREIS 

FORMATION 
i 

.. 

/t 
~ 

r-
GUSTAV-HEINEMANN-SCH . 

Zwei Förderschwerpunkte unter einem Dach 
mit gemeinsamen Unterricht unter einheitlicher Leitung: 
• SBBZ mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung (G) 
• SBBZ mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung +<' 

• Schulbezirk G der 
Gustav-Heinemann-Schule 

• Schulbezirk G der 
Schule sm Winterrain 

O Schulbezirk K 
(gesamter Enzkreis und 
Stadt Pforzheim) 



EIN SEHR WICHTIGES ZIEL LAUTET: 

Angebot für alle 
-- dezentral wo möglich, 

zentral wo nötig --
gemeinsam & verlässlich 

STRUKTürc 

Zentrum (= Haupthaus) 
• Möglichst angedockt an oder nahe einer allgemeinen Schule 
• Bietet Unterricht im geschützten Raum 
• „Öffnung" durch die Unterrichtung behinderter und nicht behinderter Schüler 

am SBBZ (§ 15 Abs. 5 SchG) 
• Moderne flexible Architektur (modular), wenn möglich „Campusgedanke" 

Satellit (= Außenstelle) 
• Flexibel und bedarfsorientiert: sowohl inklusive als auch kooperative 

Organisationsformen werden angeboten 
• An einer allgemeinen Schule mit sehr guten Rahmenbedingungen für die 

gesamte Schülerschaft 
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GESAMTKONZEPT 

Zentrumsstandort 

Allgemeine Schule 

SATELLIT 
kooperativ + 

Inklusiv 

SATELLIT 
kooperativ + 

Inklusiv 

SATELLIT 
kooperativ 
+ inklusiv 

Comenius- 
schule 

Pestalozzi- 
schule 

Schule am Gustav-
Winterrain Heinemann-

Schule 

~ 

w 

~ ~I

BINNEN-
KLASSEN 

SATELLIT 
kooperativ 
+ inklusiv 

SATELLIT 
kooperativ + 

inklusiv 

KRPTFRlFN Ft..JR SATELLs r' s-' ArvDORTE 

Wunsch des Schulträgers und der Schule „Satellitenstandort" zu werden 

Einschätzung des Staatlichen Schulamtes 

Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

Gebäudetechnische Voraussetzungen und Lage 

Anbindung an eine allgemeine Schule 

Vorhandene Erfahrung mit Kooperation/ Inklusion 

Räumliche Voraussetzungen für 3 Klassen eines SBBZ (Klassenzimmer, Kooperationsräume, Schulküche...) 

Potenzial Anzahl der Klassen (anhand Lage, Schülerzahlen...) 

Zeitliche Umsetzbarkeit 

Verlässlichkeit 



Was wollen 
wir an den 
Satelliten 
bieten? 

Wir wollen den Kindern und 
Jugendlichen mit Behinderung sowie 
deren Eltern ein wohnortnahes, 
gruppenbezogenes, attraktives 
Bildungsangebot machen. 

gemeinsam für eine 
bedarfsorientierte 
Schulassistenz und 
Betreuung 

gemeinsam 
geschaffene 
gebäudetechnische 
Infrastruktur 

Unterstützung der 
Staatlichen 
Schulverwaltung 
betreffend der 
Lehrerversorgung 

Wie lässt sich diese Idee 
verwirklichen? 

Durch eine verlässliche 
Partnerschaft 



PARTNER 

28+1 
Kommunen 

Staatliche 
Schulverwaltung 
(Kultusministerium, 
Regierungspräsidium, 
Staatliches Schulamt) 

• Allgemeine Schulen 

• SBBZen 

AN(FSTRFRTF VERBESSERUNGSM()GLIrHKEITEN 

Optimierter Einsatz der 
Schulassistenz 

(Betreuung/Schulbegleitung) 
für alle Schülerinnen und 

Schüler am Satellitenstandort, 
auch zur Entlastung inklusiver 

Beschulung 

Servicestelle zur Minimierung 
des Verwaltungsaufwands 

Evtl. Verbesserung der 
Betreuungssituation vor 

Schulbeginn, an den 
unterrichtsfreien 

Nachmittagen und in den 
Ferien 

Optimierung des 
Verwaltungsaufwands, der 

Schnittstellen und der 
Zusammenarbeit der Akteure 
bei der Schülerbeförderung 

Sonderpädagoginnen und 
Sonderpädagogen vor Ort 

Verbesserte 
Gebäudeinfrastruktur 



'EITSCHIENL 
11.04.2019 

02.07.2019 

anschließend 

27.05.2020 

anschließend 

07/2021 

11/2021 

• Startschuss durch den Kreistag 

• Informationsveranstaltung für Kommunen 

• Sondierungsgespräche mit interessierten Kommunen, Interessensbekundungen 
• Einbindung Staatliche Schulverwaltung + Kultusministerium 
• Beauftragung der Verhandlungsgespräche durch den Sozial- und Kulturausschuss 

des Kreistags 

• Verhandlungsgespräche 
• Einbindung aller Beteiligten 

• Entscheidung Standort Zentrum durch den Kreistag 

• Entscheidung Standorte Satelliten durch den Kreistag 

anschließend • Umsetzung der Verhandlungsergebnisse 



~Thlyfl(lPTC C1171ti)r;C rT~1rryT Prrli37 ► r ICH~ ^~ '!^+tTSpli►ir: Tc 

Anforderungen an Standorte in Abhänqiqkeit von den örtlichen Gegebenheiten (3 Klassen!. 

3 Klassenzimmer mit Waschbecken 

1 - 2 zusätzliche Klassenzimmer für gemeinsamen 

Unterricht mit Waschbecken 

1 - 2 Differenzierungsräume mit Waschbecken 

1 Schülerküche 

2 WCs Mädchen 

1 WC Jungs + 1 Pissoir 

1 WC barrierefrei inkl. Liege 

2 WCs Lehrer/Innen 

+ 1 Pflegebad (mit Liege und Dusche für SMB Standort) 

je 60 m2

je 60 m2
je 25 mz 

CT1hfP(7DT i?LfL?; !^ T.1^T r) 761CIL9 r'1' 

Anforderungen an Standorte in Abhänqiqkeit von den örtlichen Gegebenheiten 

• Barrierefreiheit 
• Rampenzugang und Treppenzugang 
• Schulhof mit Überdachung 

• Stellplatz Kleinbus 
• Teeküche 25 m2 mit Lagerraum 
• 1 - 3 Lagerräume mit Anschluss für Waschmaschine und Trockner 
• kleines Büro mit Besprechung 15 m2
• zusätzliches Lehrerzimmer (12 -15 Lehrer und Betreuungskräfte) 
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ANBINDUNG AN EINE ALLGEMEINE SCHULE, 
MÖGLICHST MIT SEKUNDARSTUFE 

Schulverband Heckengäu 

• Gemeinschaftsschule 
mit 

• Grundschule Wiernsheim 

- Durchgängiger Schulstandort 
mit Grund- und Hauptstufe 



POTENZIAL IN DER GRUND- UND HA~r- (STUFE 

• Förderschwerpunkt körperliche und 
motorische Entwicklung 

• Förderschwerpunkt geistige Entwicklung 

C „Ballungsgebiete" 

Aktuelle Schülerzahien GHS (SJ 202012021) 

ERFAHRUNG MI i I:u )PERATION/ INKLu i N 

Bestehende mehrjährige Erfahrung mit Kooperation 
(GHS) + Inklusion (Begleitung durch GHS) 

WUNSCH DER SCHULTRÄGER UND SCHULLEITUNGEN. 
„SATELLITENSTANDORT" ZU WERDEN 
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Marina Christian 
Sty. Kämmerin 

Kämmerei — Frau Christian 10.05.2021 

Annahme von Spenden durch die Gemeinde 

Aufgrund des neugefassten § 78 Abs. 4 GemO hat der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 
11.10.2006 die „Richtlinien zur Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen 
Zuwendungen" beschlossen. Demnach darf die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
Spenden, Schenkungen oder ähnliche Zuwendungen einwerben und annehmen, wobei die 
Einwerbung und die Entgegennahme des Angebots einer Zuwendung ausschließlich dem 
Bürgermeister vorbehalten bleibt. Über die endgültige Annahme oder Vermittlung 
entscheidet letztlich der Gemeinderat. 

Der Gemeindekasse wurden nachfolgende Zuwendungen angekündigt: 

29.04.2021 3.300,00 € Geldspende von der Rolf-Scheuermann-Stiftung für die 
Überdachung des Sandkastens im Kindergarten Serres 
Fördemummer 03/2021 

Beschlussempfehlung:

Der Gemeinderat möge den Sachvortrag zur Kenntnis nehmen und gem. § 78 Abs. 4 GemO 
beschließen, dass die oben genannten Spenden endgültig angenommen werden können. 

Wiernsheim, den 10.05.2021 
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